
Deutsche Postbank AG 

Besondere Bedingungen

Postbank Telefon-Banking

1 Teilnahme
(1) Der Kunde kann das Postbank 
Telefon-Banking in dem von der konto-
führenden Stelle der Bank angebotenen 
Umfang in Anspruch nehmen, wenn er 
von der Bank eine persönliche Telefon-
Geheimzahl erhalten hat.

(2) Bei Gemeinschaftskonten kann das 
Postbank Telefon-Banking nur dann in 
Anspruch genommen werden, wenn 
jeder der Inhaber die Rechte aus dem 
Konto allein unbeschränkt wahrnehmen 
kann.

(3) Zur Nutzung des Postbank Telefon-
Banking gelten die mit der Bank geson-
dert vereinbarten Verfügungslimite.

2 Persönliche Telefon-Geheimzahl, 
Bedienungshilfe und Telefonnummer 
(1) Die von der Bank mitgeteilte per-
sönliche Telefon-Banking-Geheimzahl 
hat der Kunde nach Erhalt unverzüglich 
zu ändern. Im Übrigen ist der Kunde 
jederzeit berechtigt, die Telefon-Banking-
Geheimzahl zu ändern. Bei einer Ände-
rung wird die bisherige Telefon-Banking-
Geheimzahl ungültig.

(2) Die Telefon-Banking-Geheimzahl darf 
nur dem computergesteuerten Sprach-
wiedergabe-System (Sprachcomputer) zu 
Beginn des Telefongesprächs auf Auffor-
derung übermittelt werden. Bei jedem 
Anruf unter der Telefonnummer für das 
Postbank Telefon-Banking wird zuerst der 
Sprachcomputer erreicht.

(3) Der Kunde erhält für die Inanspruch-
nahme des Postbank Telefon-Banking 
eine schriftliche Bedienungshilfe, die er 
zu beachten hat.

(4) Für das Postbank Telefon-Banking ist/
sind ausschließlich die dafür bestimmte/-n 
Telefonnummer/-n zu verwenden.

3 Auftragserteilung
(1) Der Kunde und unterschriftsberech-
tigte Personen, die das Postbank Telefon-
Banking benutzen, haben Zugang zum 
Postbank Telefon-Banking, wenn sie dem 
Sprachcomputer (siehe Nr. 2 Absatz 2) 
die Kontonummer und Telefon-Banking-
Geheimzahl übermittelt haben. Sie haben 
die Bedienungshilfe und die während des 
Dialoges mit der Bank vorgegebene Be-
nutzerführung zu beachten und für die 
genaue und richtige Angabe der Daten 
Sorge zu tragen.

(2) Erklärungen einschließlich Widerrufe 
werden wirksam, wenn sie nach Auf-
forderung abschließend freigegeben 
worden sind. Die Widerrufbarkeit eines 
Telefon-Banking-Auftrags richtet sich 
nach den für die jeweilige Auftragsart 
geltenden besonderen Bedingungen 
(z. B. „Besondere Bedingungen – Über-
weisungen“). Der Widerruf von Aufträ-
gen kann nur außerhalb des Postbank 
Telefon-Banking erfolgen, es sei denn, 

die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit 
im Telefon-Banking ausdrücklich vor.

4 Auftragsbearbeitung
Die im Postbank Telefon-Banking erteil-
ten Aufträge werden von der Bank im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeits-
ablaufes bearbeitet.

5 Information des Kunden über Tele-
fon-Banking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kunden min-
destens einmal monatlich über die mittels 
Telefon-Banking getätigten Verfügungen 
auf dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg. Mit Kunden, die nicht 
Verbraucher sind, wird die Art und Weise 
sowie die zeitliche Folge der Unterrich-
tung gesondert vereinbart.

6 Geheimhaltung der persönlichen 
Telefon-Banking-Geheimzahl, Unter-
richtungs- und Anzeigepflichten des 
Kunden sowie Sperre des Postbank 
Telefon-Banking
Der Kunde und unterschriftsberechtigte 
Personen, die das Postbank Telefon-
Banking benutzen, haben dafür Sorge zu 
tragen, dass keine andere Person Kennt-
nis von der Telefon-Banking-Geheimzahl 
erlangt.

Jede Person, die die Telefon-Banking-
Geheimzahl kennt, hat die Möglichkeit, 
das Postbank Telefon-Banking zu nutzen 
und im Rahmen des Postbank Telefon-
Banking über das Konto zu verfügen.

7 Sperranzeige
(1) Stellt der Kunde oder eine unter-
schriftsberechtigte Person (beide nachfol-
gend „Nutzer“)

– �den Verlust oder den Diebstahl des Au-
thentifizierungsinstruments, die miss-
bräuchliche Verwendung oder

– �die sonstige nicht autorisierte Nutzung 
der Telefon-Banking-Geheimzahl 

fest, muss der Nutzer die Bank hierüber 
unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). 
Der Nutzer kann der Bank eine Sperran-
zeige jederzeit auch über die gesondert 
mitgeteilten Kontaktdaten übermitteln.

(2) Der Nutzer hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch unverzüglich bei der Polizei 
zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Nutzer oder eine unter-
schriftsberechtigte Person den Verdacht, 
dass eine andere Person unberechtigt 
Kenntnis von der Telefon-Banking-
Geheimzahl erlangt hat oder diese un-
berechtigt verwendet, muss er ebenfalls 
eine Sperranzeige abgeben oder die 
Telefon-Banking-Geheimzahl unverzüg-
lich ändern. Sofern dies nicht möglich 
ist, ist die Bank, und zwar möglichst die 
kontoführende Stelle, unverzüglich zu 
benachrichtigen. In diesem Fall wird die 
Bank die Sperre vornehmen.

8 Nutzungssperre
8.1 Sperre auf Veranlassung des Nutzers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des 
Nutzers, insbesondere im Fall der Sperr-
anzeige nach Nr. 7,

– �den Telefon-Banking-Zugang für ihn 
oder alle Teilnehmer oder

– die Telefon-Banking-Geheimzahl.

8.2 Sperre auf Veranlassung der Bank

(1) Die Bank darf den Telefon-Banking-
Zugang für einen Nutzer sperren, wenn

– �sie berechtigt ist, den Telefon-Banking-
Vertrag aus wichtigem Grund zu kün-
digen,

– �sachliche Gründe im Zusammenhang 
mit der Sicherheit der Telefon-Banking-
Geheimzahl dies rechtfertigen oder

– �der Verdacht einer nicht autorisierten 
oder einer betrügerischen Verwendung 
seiner Telefon-Banking-Geheimzahl 
besteht, insbesondere dreimal in Folge 
eine falsche Telefon-Banking-Geheim-
zahl übermittelt wurde.

(2) Die Bank wird den Kunden unter An-
gabe der hierfür maßgeblichen Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unver-
züglich nach der Sperre unterrichten.

8.3 Aufhebung der Sperre

Die Bank wird eine Sperre aufheben oder 
die Telefon-Banking-Geheimzahl austau-
schen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber 
unterrichtet sie den Kunden in der ver-
einbarten Weise.

9 Haftung für Schäden aus miss-
bräuchlichen Verfügungen
Der Kunde haftet für Schäden aus miss-
bräuchlichen Verfügungen nach den ge-
setzlichen Vorschriften.

10 Kündigung
Der Kunde kann jederzeit die Teilnahme 
am Postbank Telefon-Banking schriftlich 
kündigen. Die Kündigung sollte so recht-
zeitig bei der Bank eingegangen sein, 
dass sie spätestens am zweiten Geschäfts-
tag vor dem gewünschten Termin der 
Beendigung der Teilnahme am Postbank 
Telefon-Banking bei der kontoführenden 
Stelle vorliegt.

Fassung: 31. Oktober 2009
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